
• LAND BRANDENBURG

Polizeiprilidium I Kaiser-Friedrich-S1r. 143 1 14469 Potsdam 

Potsdam, (9 r April 2021 

Kontrollen Überhol- und Seitenabstand, ,,fragdenstaat #209938" 
Ihre Anfrage an die Polizei Brandenburg vom 18. März 2021 

Sehr geehrte XXX, 

in Ihrer an die Polizei des Landes Brandenburg gerichteten E-Mail ersuchen Sie um 
Auskünfte zur Thematik „Kontrolle Überholabstand - ausreichender Seitenabstand 
zu anderen Verkehrsteilnehmern". Ihren Antrag stellen Sie dabei auf die rechtlichen 
Grundlagen des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG). 

Ich möchte Ihnen zu den einzelnen Fragestellungen wie folgt entgegnen: 

Kontrollen des Polizeipräsidiums zum Überholabstand von Kraftfahrzeugen 
Im Polizeipräsidium werden grundsätzlich keine gezielten Statistiken hinsichtlich 
durchgeführter Verkehrskontrollen vorgehalten. Bei Feststellungen von Verstößen 
des Mindestabstandes beim Überholen wird im Einzelfall der Personalbeweis in 
Verbindung mit entsprechenden Dokumentationen der örtlichen Gegebenheiten 
herangezogen. 

Einsatz von Fahrradstaffeln 
Durch die Fahrradstaffeln der Brandenburgischen Polizei werden keine technischen 

Hilfsmittel zur Überwachung des Mindestabstandes beim Überholen von Kraftfahr
zeugen zu Rad fahrenden und Fuß gehenden eingesetzt. 

1 Hinweise zum Datenschutz unter www.polizei.brandenburq.de unter .Rechtliche Hinweise" oder in schriftlicher 
Form auf Anforderung 
Die qenannte E-Mail-Adresse dient nur für den EmpfanQ einfacher Mitteilunqen ohne Skinatur und/oder Verschlüsselurn1. 
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Technische Hilfsmittel 
Die Einführung technischer Hilfsmittel ist im Polizeipräsidium gegenwärtig nicht 
geplant. 

Anzahl verwarn-/bußgeldbehafteter Abstandsverstöße 
Das dem Polizeipräsidium zur Verfügung stehende Standardberichtswesen lässt nur 
Aussagen hinsichtlich des allgemeinen Tatbestandes .überholen" (§ 5 StVO) zu. 
Insoweit ist eine gesonderte Statistik im Sinne Ihrer Anfrage (Abstandsverstöße 
nach Tatbestaftdsnummer 105 412}-nieht-bei-zubriflgen. 

Gegebenenfalls können Sie sich hier an die Zentrale Bußgeldstelle der Polizei 
Brandenburg in Gransee wenden. Die Adresse finden Sie auf der Internetseite der 
Polizei Brandenburg. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 


